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AöW-Stellungnahme zum 
CETA-Ratifizierungsverfahren in Deutschland 

 

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) hat am 28.06.2022 

eine Verbändeanhörung mit einer Stellungnahmefrist von weniger als 24 Stunden 

durchgeführt, kurz hiernach folgte die Befassung im Bundeskabinett und die erste 

Lesung im Bundestag [Externer Link zum Vorgang im Bundestag]. Wie aus einer 

Meldung der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 23.06.2022 [Externer 

Link] hervorgeht, soll eine Ratifizierung in zweiter und dritter Lesung stattfinden, 

sobald der gemeinsame Ausschuss des CETA-Abkommens (das sogenannte Joint 

Committee) eine Erklärung verabschiedet hat, die eine „missbräuchliche Auslegung 

von Definitionen“ verhindert. 

Bereits heute werden Nutzungskonkurrenzen/-konflikte um Wasser aufgrund des 

Klimawandels sichtbar. Der Klimawandel verknappt nicht nur das Wasserdargebot in 

Trockenzeiten, sondern die verfügbare Menge an sauberem Wasser sinkt. Die 

aufkommende Wasserkrise erfordert daher eine Zunahme der Anstrengungen zur 

Reinhaltung der verbleibenden Wasserressourcen in mindestens gleichem Maß, wie 

der Klimawandel voranschreitet. Wasserschutz muss als wichtigste 

Anpassungsmaßnahme an den Klimawandel gesehen werden. Wir lehnen es deshalb 

ab, solche Streitigkeiten, vor allem wenn es um den Vorrang der öffentlichen 

Wasserversorgung geht, vor einem internationalen Schiedsgereicht im Geiste des 

CETA-Abkommens zu verhandeln. Wasser muss insgesamt von 

Investitionsstreitigkeiten ausgeklammert sein, andernfalls riskiert der Staat mit der 

Einführung des Investorenschutzes seine Handlungsfähigkeit bei der zukünftig 

wichtigsten Ressource: sauberes Wasser. Dazu darf es keinesfalls kommen. 

Aus Sicht der AöW hat sich an unserer kritischen Position aus dem Jahr 2016 nichts 

geändert – hierzu auch unsere aktuelle Position gegenüber des BMWK [PDF]. 

Uns ist bewusst, dass das Ratifizierungsverfahren in Deutschland sich hauptsächlich 

aufgrund der Zuständigkeit für den Investitionsschutz ergeben hat. Wir bezweifeln 

auch, ob der Joint Committee mit einer Erklärung eine ausreichende Verbindlichkeit 

erreicht oder doch nur als Auslegungsinterpretation nachrangig herangezogen wird.  

Im Folgenden werden die aus unserer Sicht kritischen Punkte und 

Formulierungen aufgezeigt und wie eine „missbräuchliche Auslegung von 

Definitionen“ für das Wasserthema durch das Joint Committee verhindert 

werden könnte. Hier müssen klarstellende Maßnahmen auch von 

Deutschland getroffen werden, sowohl für die Auslegung von CETA als auch 

für zukünftige Mandate für andere Handelsabkommen. 

 

https://dip.bundestag.de/vorgang/gesetz-zu-dem-umfassenden-wirtschafts-und-handelsabkommen-ceta-zwischen-kanada/289240
https://www.gruene-bundestag.de/themen/wirtschaft/fuer-eine-moderne-und-nachhaltigere-handelspolitik
https://www.gruene-bundestag.de/themen/wirtschaft/fuer-eine-moderne-und-nachhaltigere-handelspolitik
https://aoew.de/wp-content/uploads/AoeW_Stellungnahme-und-Anlage_CETA_2022-06-28.pdf
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Wir beziehen uns auf den CETA-Text, abgedruckt in EU-Abl. L 11/23 vom 14.01.2017 

und im Folgenden direkt verlinkt zu der relevanten Fundstellen [Externer Link: EUR-

Lex © Europäische Union, 1998–2022] 

1. Wasserrechte als „Konzessionen“ (Artikel 8.1 Buchstabe f Unterpunkt i) 

Das geplante CETA-Abkommen stuft Wasserrechte grundsätzlich als „Investitionen“ 

ein (vgl. CETA- Text, S. 30 Buchstabe f Unterpunkt i „einer nach dem Recht einer 

Vertragspartei oder im Rahmen eines Vertrags erteilten Konzession, beispielsweise 

für die Aufsuchung, Bewirtschaftung, Gewinnung oder Nutzung natürlicher 

Ressourcen,“ oder L11/52), die somit vom CETA-Investitionsschutz erfasst wären. 

Während Investor-Staat-Investitionsschutz dem Eigentumsschutz dient, soll aber 

Wasser gem. Wasserhaushaltsgesetz nicht eigentumsfähig sein.  

Wasser(entnahme)rechte von Investoren – im Anwendungsbereich von CETA – 

unterliegen mit dem Investorenschutz einem besonderen Schutz, der bei direkten 

Nutzungskonkurrenzen in die Waagschale geworfen werden kann. Der öffentliche 

Wasserversorger mit Sitz im Inland hätte diese Möglichkeit jedenfalls nicht und wäre 

bei der rechtlichen Verfolgung seiner Interessen benachteiligt. Dies kann bei direkten 

Nutzungskonkurrenzen ausschlaggebend sein – auch wenn der öffentlichen 

Wasserversorgung Vorrang eingeräumt wurde.  

Gleiches gilt für (Schadstoff-)Einleitgenehmigungen der Industrie 

(Gewässerbenutzung gem. WHG). Rechtlich ist eine strengere Regelung von 

Einleitgenehmigungen bereits heute schwierig. Es muss davon ausgegangen werden, 

dass die Einbeziehung von Investorenschutz eine Beschränkung von 

Einleitgenehmigungen (z.B. Verkürzung der Geltungsdauer) gänzlich vereiteln würde. 

Ein Investor – im Anwendungsbereich von CETA – mit Einleitgenehmigung in 

Deutschland würde sich gegen eine Verschärfung rechtlich anhand des 

Investorenschutzes zur Wehr setzen können. Ein Industriebetrieb aus Deutschland 

hätte im Übrigen hingegen keinen Zugriff auf den Investorenschutz. 

AöW-Forderung für eine Klarstellung durch das Joint Committee: 

Zu Artikel 8.1 (Begriffsbestimmungen) zur Formulierung „f) ein 

Interesse, das sich ergibt aus i) einer nach dem Recht einer 

Vertragspartei oder im Rahmen eines Vertrags erteilten Konzession, 

beispielsweise für die Aufsuchung, Bewirtschaftung, Gewinnung oder 

Nutzung natürlicher Ressourcen,“ 

Es wird davon ausgegangen, dass Wasserrechte (Entnahme, Ableitung, 

Einleitung und sonstige Nutzung) nicht unter das Beispiel fallen.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017A0114(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017A0114(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017A0114(01)&from=EN#page=30
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017A0114(01)&from=EN#page=30
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017A0114(01)&from=EN#page=30
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2. Artikel 1.9 (Rechte und Pflichten in Bezug auf Wasser) 

Weiterhin muss insbesondere der Art. 1.9 (Rechte und Pflichten in Bezug auf Wasser) 

beachtet werden. In Abs. 3 heißt es:  

„Erlaubt eine Vertragspartei die kommerzielle Nutzung eines bestimmten 

Wasservorkommens, so verfährt sie dabei in einer mit diesem Abkommen 

vereinbaren Weise.“  

Ob die Nutzung für die öffentliche Wasserversorgung eine kommerzielle Nutzung ist 

(wegen der Entgeltlichkeit) oder ob sogar die Abwasserentsorgung hinsichtlich 

Einleitungsrechten auch darunter fällt, ist völlig offen und kann sogar zu 

Investitionsschutzklagen führen. Ein Gutachten von Prof. Laskowski [Extern | PDF] 

für die Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen aus dem Jahr 2016 greift diesen 

Aspekt auf. 

Es muss sichergestellt werden, dass die Nutzung für/durch die öffentliche 

Wasserwirtschaft nicht als kommerzielle Nutzung im Sinne von Artikel 1.9 Absatz 3 

CETA zu verstehen ist.   

Zu Artikel 1.9 CETA gibt es eine Zusatzerklärung von der EU-Kommission zu Wasser 

(Nr. 8), die aber das oben genannte Problem um Investitionsschutz, öffentliche 

Wasserwirtschaft und Nutzungskonkurrenzen nicht klarstellt. Die Erklärung von 

Slowenien (Nr. 23) ist dagegen weitgehender. Es ist allerdings unklar inwieweit die 

Erklärung verbindlich ist bzw. sein kann.  

Auch das Gemeinsame Auslegungsinstrument greift zwar in Nr. 11 das Thema auf, 

klärt aber nicht was kommerzielle Nutzung ist. Auch hier ist die Verbindlichkeit der 

Erklärung noch sehr offen.  

Politisch sollte jedoch deutlich sein, dass Artikel 1.9 nicht nur für Slowenien relevant 

ist. Hier muss – wenn überhaupt möglich – im gemeinsamen Ausschuss des CETA 

(Joint Committee) Klarheit und Rechtssicherheit geschaffen werden, damit die 

öffentliche Wasserwirtschaft und die Wassernutzung vor Investitionsschutzklagen 

geschützt sind. 

Der Artikel 1.9 (Rechte und Pflichten in Bezug auf Wasser) darf im Hinblick auf 

zukünftige Nutzungskonkurrenzen und der Beachtung des Vorrangs der 

Wasserversorgung nicht Gegenstand von Investitionsstreitigkeiten sein. 

AöW-Forderung für eine Klarstellung durch das Joint Committee [angelehnt 

an die Erklärung von Slowenien]: 

Es wird davon ausgegangen, dass für die öffentliche Wasserversorgung 

genutzte Wasserressourcen (einschließlich der sowohl für die 

öffentliche Wasserversorgung als auch für andere öffentliche Zwecke – 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017A0114(01)&from=EN#page=6
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017A0114(01)&from=EN#page=6
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017A0114(01)&from=EN#page=6
https://www.gruene-bundestag.de/fileadmin/media/gruenebundestag_de/themen_az/EU-USA_Freihandelsabkommen/Laskowski_Gutachten_20_09_2016.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017A0114(01)&from=EN#page=6
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017A0114(01)&from=EN#page=6
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017A0114(01)&from=EN#page=6
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017X0114(02)&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017X0114(02)&from=ET#page=4
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017X0114(02)&from=ET#page=4
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017X0114(02)&from=ET#page=7
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017X0114(02)&from=ET#page=7
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017X0114(01)&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017X0114(01)&from=DE#page=4
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017A0114(01)&from=EN#page=6
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017A0114(01)&from=EN#page=6
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017X0114(02)&from=ET#page=7
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017X0114(02)&from=ET#page=7
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wie öffentliche Abwasserbeseitigung – verwendeten 

Wasserressourcen) nicht als kommerzielle Nutzung unter Artikel 1.9 

Absatz 3 fallen. 

In Bezug auf Wasser wird davon ausgegangen, dass dieses Abkommen 

nicht die Verpflichtung auferlegt, über das EU-Recht hinauszugehen, 

oder das Recht jeder Partei einschränkt, Maßnahmen zur 

Bewirtschaftung, zum Schutz und zur Erhaltung seiner 

Wasserressourcen (sei es für kommerzielle Zwecke, zur Nutzung als 

Trinkwasser, zur gemischten oder einer anderen Verwendung) zu 

ergreifen oder beizubehalten, wozu auch das Recht jeder Partei gehört, 

die gewährten Wasserrechte zu beschränken oder zu entziehen.  

3. Absicherung der Leistungen der öffentlichen Wasserwirtschaft vor einer 

Investitionsstreitigkeit 

Eine umfassende Absicherung der öffentlichen Wasserwirtschaft ist in CETA nicht zu 

sehen. Insbesondere vor dem Hintergrund der Klimaanpassungsmaßnahmen werden 

die Einrichtungen aus der öffentlichen Wasserwirtschaft über Ihre Kernaufgaben 

hinaus weitere Aufgaben in Kooperation mit Kommunen und Ländern übernehmen 

bzw. erfüllen – Klimaanpassung, Klimaschutz, Wasserwiederwendung, 

Ressourcenschutz um nur einige Stichworte zu nennen. Viele dieser Aufgaben 

werden durch den Negativlistenansatz nicht geschützt und allenfalls als 

Daseinsvorsorge nur geschützt, wenn die Dienstleistung gegenüber den Bürgerinnen 

und Bürgern erfüllt wird, aber nicht in einem integrierten System von 

unterschiedlichen Akteuren auf unterschiedlichen Ebenen, wo der 

(Leistungs-)Austausch untereinander durch Koordinierung, Planung und Kooperation 

erfolgt. Und gerade der Klimawandel erfordert integrierte Maßnahmen auf 

unterschiedlichen kommunalen und staatlichen Ebenen. 

Der Vorbehalt für die „Wasserentnahme, -aufbereitung und –verteilung“ (S. 

900 oder L 11/922) bezieht sich lediglich auf Marktzugang und 

Inländerbehandlung und lediglich in der „Beschreibung“ ist ein Bezug zu 

Investitionen enthalten.  

AöW-Forderung für eine Klarstellung durch das Joint Committee: 

Es wird davon ausgegangen, dass Streitigkeiten in Verbindung mit der 

öffentlichen Wasserversorgung und deren Tätigkeiten nicht 

Gegenstand von Investitionsstreitigkeiten sein können. 

Der Vorbehalt „Dienstleistungen im Bereich Umwelt“ (S. 957 oder L 11/979), 

bezieht sich zwar auf Abwasser ist aber beschränkt auf den Marktzugang. Der 

Vorbehalt für Deutschland erwähnt nur in der Beschreibung „Investitionen“. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017A0114(01)&from=EN#page=6
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017A0114(01)&from=EN#page=6
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017A0114(01)&from=EN#page=900
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017A0114(01)&from=EN#page=900
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017A0114(01)&from=EN#page=957


 

 

 

Seite 5 von 5 

AöW-Stellungnahme zum 

CETA-Ratifizierungsverfahren in Deutschland 

AöW-Forderung für eine Klarstellung durch das Joint Committee: 

Es wird davon ausgegangen, dass Tätigkeiten der öffentlichen 

Abwasserwirtschaft und damit verbundene weitere Tätigkeiten nicht 

Gegenstand von Investitionsstreitigkeiten sein können. 

Der Vorbehalt für die „public-utilities“-Klausel (S. 898 oder L 11/920) bezieht sich 

nur auf Marktzugang und die Beschreibung enthält in der Beschreibung im Titel 

„Investitionen“. 

AöW-Forderung für eine Klarstellung durch das Joint Committee: 

Es wird klargestellt, dass Dienstleistungen der Daseinsvorsorge und 

damit verbundene weitere Tätigkeiten nicht Gegenstand von 

Investitionsstreitigkeiten sein können. 

In Erwägungsgrund 1 der EU-Wasserrahmenrichtlinie heißt es: „Wasser ist keine 

übliche Handelsware, sondern ein ererbtes Gut, das geschützt, verteidigt und 

entsprechend behandelt werden muss.“ Dieser Grundsatz bedeutet aus unserer 

Sicht, dass die oben genannten Wasserthemen nicht nur von 

Investitionsschutzstreitigkeiten ausgeklammert sein müssen, sondern auch, dass sie 

nicht Gegenstand von Handelsabkommen sein dürfen. 

Berlin, den 16.08.2022 

 
Die Allianz der öffentlichen Wasserwirtschaft e.V. (AöW) 

Eingetragen im Lobbyregister: R000111 

Die AöW ist die Interessenvertretung der öffentlichen Wasserwirtschaft in Deutschland. Zweck des 
Vereins ist die Förderung der öffentlichen Wasserwirtschaft durch die Bündelung der Interessen 
und Kompetenzen der kommunalen und verbandlichen Wasserwirtschaft. 

AöW-Mitglieder sind Einrichtungen und Unternehmen der Wasserversorgung und 

Abwasserentsorgung, die ihre Leistungen selbst oder durch verselbstständigte Einrichtungen 

erbringen und vollständig in öffentlicher Hand sind. Ebenso sind Wasser- und Bodenverbände sowie 
wasserwirtschaftliche Zweckverbände und deren Zusammenschlüsse in der AöW organisiert. Allein 
über den Deutschen Bund der verbandlichen Wasserwirtschaft (DBVW) sind über 2000 
wasserwirtschaftliche Verbände in der AöW vertreten. Außerdem sind Personen, die den Zweck und 
die Ziele der AöW unterstützen sowie solche Interessenverbände und Initiativen, Mitglied in der 

AöW. 
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